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7. Kundmachung: Pflegegebühren für die Wlener städdsdlen Krankenanstaltert; Neufestsetzung. 
8, Verordnung: Betrauung einer Anstalt zur Durdtführung von Analysen und Verfassung von Gutadtten über 

Indikationen und thernpeutisdte Anwendungsformen von Hellvorkommen {ausgenontn1en Heilfaktoren) in 
Wien. 

7. 
Kundmachung des Amtes der Wiener Landes
regierung vom 10. Jänner 1967, Magistrats
abteilung 17-VIIl-1745/66, betreffend die 
Neufestsetzung der Pflegegebühren für die 

Wiener städtischen Krankenanstalten, 

Die Wiener Landesregierung hat am 11. Jänner 
1967, Pr. Z. l, gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener 
Krankenanstaltengesetzes vom 14. November 
1957, LGBl. für Wien Nr. 1/1958, folgenden Be
schluß gefaßt: 

Die Pllegegehühren für die Krankenanstalten 
der Stadt Wien, und zwar 

Allgemeines Krankenhaus, 
Krankenhaus der Stadt Wien-Lainz1 einschließ-

lich der Abteilung für Strahlentherapie, 
Wilhelminenspital, 
Franz Josef-Spital, 
Krankenanstalt Rudolfsstiftung1 

Elisabeth-Spital, 
Sophienspital der Stadt Wien, 
Allgemeine Poliklinik, 

Floridsdorf, Krankenhaus der Stadt Wien 
Kinderklinik Glanzing, 
Mautner-Markhof'sches Kinderspital, 
Karoiinen-Kinderspital, 
Gottfried von Preyer'sches Kinderspital, 
St. Anna-Kinderspital, 
Frauenklinik Gersthof, 
Ignaz Semmelweis-Frauenklintk, 
Neurologisches Krankenhaus Rosenhügel, 
Neurologisches Krankenhaus Maria Theresien-

Schlösse!, 
Lungenheilstätte Baumgartner Höhe, 

Die Pflegegebühren für das C. M. Frank-Kin
denpital Lilienfeld werden mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1967 mit 133 S täglich pro Plleg!ing 
festgesetzt. 

Der Landcshanptmann: 
MarU. 

8. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 10. Jänner 1967 über die Betrauung 
einer Anstalt zur Durchführung von Analy
sen und Verfassung von Gutachten über In
dikationen und therapeutische Anwendungs
formen von Heilvorkommen (ausgenommen 

Heilfaktoren) in Wien. 

Auf Grund des § 9 Abs. 2 des Wiener Heil
vorkommen~ und Kurortegesetzes, LGBl. für 
Wien Nr. 7/1%1, wird verordnet: 

Artikel I 

Mit der Durchführung von Analysen und Ver-

1 
fassung von Gurad:iten über Indikationen und 
therapeutische Anwendungsformen über natür
lidie Heilvorkommen (ausgenommen Heilfak-
toren) nach dem Wiener Heilvorkommen- und 
Knrortegesetz, LGBI. für Wien Nr. 7/1961, wird 
die 

Bundesanstalt für experimentell-pharmakolo
gisdie und balneologisd:ie Untersuchungen in 
Wien IX, Währinger Straße 13 a, 

betraut. 

Artikel II 

werden mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1967 Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages 
einheitlich .wie folgt festgesetzt: 1 ihrer. Kundma.chung in Kr:fc .. Sie findet .auf :ne 

A!lgememe Gebührenklasse . . . . . . 170 S m diesem Zeitpunkt anhangtgen Geschaftsfalle 
2. Gebührenklasse . . . . . . . . . . . . . . . 230 S Anwendung. 
1. Gebührenklasse .......... , . , . . . . . . 280 S 

pro Tag und Pllegling. 
Der Landeshauptmann: 

Marek 

Eio:relne Stßcke des Landesgesetzbktus fU.r Wien .qn(l geg<ll Entridm.rng des Versdtlelßpr~ von 70 g füt das Stib::k Im Dru~l'erlag der 
SWltisdie:n Bauptbsse, L. Rathaus, Stiege 1, Hodiputerre. urul in der Vcckaufsstdle der Osterrekhisd'!en Stuudrudruei - Wiell(r Zelrung. 

~'kn, I„ Wolkcil~ 27a, erhältlich. 

Druck der Österreichischen Staatsdrudterei 
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